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GUTACHTEN 

 

Nr.:  W 3889-10-2024 

 

V E R K E H R S W E R T G U T A C H T E N 

 

 

  - I N T E R N E T V E R S I O N - 
 

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Diese unterscheidet sich von dem Origi-
nalgutachten nur dadurch, dass es keine Anlagen (Katasterplan, Grundbuchauszug, etc.) enthält. 

 
Das Gutachten kann während der Geschäftszeichen auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Reck-
linghausen eingesehen werden. 

 

 

Auftraggeber:     Amtsgericht Recklinghausen 

      Reitzensteinstraße 17 - 21 

      45657 Recklinghausen 

       

Geschäftszeichen:    Amtsgericht Recklinghausen, 022 K 053 / 24 

 

Objekt:   Grundstück bebaut mit einer Einfamilien- 

  doppelhaushälfte – rechts –  

  und einer Fertigteilgarage 

Heinrich-Pardon-Straße 13 

45665 Recklinghausen 

 

  Grundbuch:     Amtsgericht Recklinghausen 

Grundbuch von Recklinghausen, Blatt 14012 
 

Bestandsverzeichnis 
 

Gemarkung    Recklinghausen 

Flur 358    Flurstück 387 

Gebäude- und Freifläche Heinrich-Pardon-Straße 

13 

      Grundstücksgröße  409 m² 

  

 

        Gemarkung Recklinghausen, Flur 358, Flurstück 387 
 

  

  Ermittelter Verkehrswert des 

unbelasteten Grundstücks: 

 

  in Worten:     Dreihundertdreiundfünfzigtausend Euro 

  

 

353.000,-- EUR 

mailto:Gabriele.Leps@t-online.de
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Hinweis: Es sei darauf hingewiesen, dass das Dachgeschoss 

des Objektes ausgebaut wurde. 

 

 Laut vorliegender Bauakte der Stadt Recklinghausen 

ist der Ausbau des Dachgeschosses baurechtlich 

nicht genehmigt. Inwieweit für den Ausbau des 

Dachgeschosses zu Wohnzwecken eine Genehmi-

gung erteilt würde, kann diesseits nicht abschlie-

ßend beurteilt werden, dazu wäre die Durchführung 

der notwendigen bauordnungsrechtlichen Geneh-

migungsverfahren erforderlich. Es wird angeraten, 

sich zur Frage der möglichen Genehmigung mit der 

Stadt Recklinghausen in Verbindung zu setzen. 

 

 Für die weitere Wertermittlung wird das Dachge-

schoss aus diesem Grunde als Abstellfläche bewer-

tet. Dieser Nutzungsmöglichkeit wird im Sach- und 

Ertragswertverfahren mit einem Wertzuschlag un-

ter den besonderen objektspezifischen Grund-

stücksmerkmalen Rechnung getragen. 

 

Abweichungen von dieser Annahme machen 

eine Neubewertung erforderlich und können zu 

Veränderungen des Verkehrswertes führen. 

 

Siehe auch folgende Hinweise im Gutachten: 

 

➢ Punkt 4.4 zu Bauschäden / Baumängeln 

 

➢ Punkt 7.2 zum Bewertungsansatz 

 

➢ Punkt 8.2 zum Bewertungsansatz 

 

 

 

  Wertermittlungsstichtag:  22.04.2025 

 

 

 

  Waltrop, den 23.07.2025  
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1.  Z U S A M M E N F A S S U N G    D E R    E R G E B N I S S E  

 

  Wertermittlungsstichtag  22.04.2025 
 

Ortsbesichtigungen   13.03.2025 und 22.04.2025 

 

Bewertungsobjekt Einfamiliendoppelhaushälfte rechts mit Fertigteilgarage 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen 
 

  Grundbuch     Amtsgericht Recklinghausen,  

Grundbuch von Recklinghausen, Blatt 14012 
 

Bestandsverzeichnis 
 

Gemarkung Recklinghausen, Flur 358, Flurstück 387 

Gebäude- und Freifläche, Heinrich-Pardon-Straße 13 

Grundstücksgröße 409 m² 

 

        Abt. II / Belastungen 
 

3 Zwangsversteigerungsvermerk zum Zwecke der Aufhe-

bung der Gemeinschaft – 22 K 053 / 24 

         - siehe dazu Punkt 3.2 des Gutachtens 

 

bergbauliche Einwirkungen Das zu bewertende Grundstück liegt über dem auf Steinkohle 

verliehenen Bergwerksfeld „König Ludwig 1“ sowie über ei-

nem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld. Eigentümerin 

der Bergbauberechtigung „König Ludwig 1“ ist die TUI Immo-

bilien Services GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23 in 30625 Hanno-

ver. 

 Unabhängig von privatrechtlichen Belangen wird mitgeteilt, 

dass in den vorliegenden Unterlagen im Bereich des zu be-

wertenden Grundstücks kein heute noch relevanter Bergbau 

dokumentiert ist. Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis 

in die 1960-er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden 

Bergbaus seien abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkun-

gen auf die Tagesoberfläche sei demnach nicht mehr zu rech-

nen. 

- siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 
 

Baulasten  Das zu bewertende Grundstück ist weder durch Baulasten 

belastet noch begünstigt. 

        - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

         

  Denkmalschutz     keine Angaben 

- siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

Planungsrecht Darstellung im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche. 

Planungsrechtliche Beurteilung nach § 34 BauGB „Zulässig-

keit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteile“.  

        - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

baubehördliche Beschränkungen Laut Angabe der Stadtverwaltung Recklinghausen sind zurzeit 

keine bauordnungsbehördlichen Verfahren für die zu be-

wertende Liegenschaft anhängig. 

 - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

Altlasten Laut Auskunft der Kreisverwaltung Recklinghausen ist das zu 

bewertende Grundstück zurzeit nicht im Kataster über Alt-

lasten und altlastenverdächtige Flächen verzeichnet.  

        - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 
 

Wohnungsbindung Laut Angabe der Stadtverwaltung Recklinghausen besteht 

für das zu bewertende Objekt keine Wohnungsbindung. 

        - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

abgabenrechtlicher Zustand Das zu bewertende Grundstück unterliegt laut Auskunft der 

Stadt Recklinghausen gemäß § 133 BauGB der Erschließungs-

beitragspflicht. Das Grundstück ist über die Heinrich-Pardon-

Straße erschlossen. Die Erschließungsanlage ist endgültig her-

gestellt und wurde 2002 abgerechnet. Gemäß Heranziehungs-  
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bescheid vom 20.02.1980 wurde ein Vorausleistung in Höhe 

von 7.754,20 DM erhoben. Diese Vorausleistung wurde auf-

grund der Ablösungserklärung desselben Tages als endgülti-

ger Erschließungsbeitrag anerkannt. Der endgültige Er-

schließungsbeitrag ist damit abgegolten. 
 

 Im oben genannten Bereich seien mittelfristig keine straßen-

baulichen Maßnahmen in Form der Verbesserung oder Erneu-

erung geplant, die eine Beitragspflicht nach § 8 KAG NRW be-

gründen könnten. 

        - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 
 

Informationen zum Baujahr  Wohnhaus      1977 
 

       mittleres Baujahr     1977 

       mittleres Alter         48 Jahre 

       mittlere Gesamtnutzungsdauer       80 Jahre 

        wirtschaftl. Restnutzungsdauer       32 Jahre 

 

  Flächenzusammenstellung  bebaute Fläche  100 m² 

  

        Bruttogrundfläche  333 m² Wohnhaus 

              17 m² Garage 

         

        Wohnfläche     63 m² EG   

               61 m² OG 

            124 m² Gesamtwohnfläche 
 

        Nutzfläche  rd.   37 m² Dachgeschoss 

 

Objektbeschreibung Wohnhaus: 

voll unterkellert, zweigeschossig, ausgebautes Dachgeschoss 
 

Aufteilung Erdgeschoss: 

Diele / Eingangsbereich, Gäste-WC, Küche, Wohn- und Esszim-

mer, Terrasse 

Obergeschoss: 

Flur, 2 Kinderzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Balkon 

Dachgeschoss: 

Flur, ausgebauter Dachraum, Abstellfläche im Drempelbe-

reich 

Kellergeschoss: 

Flur, Heizungsraum, Kellerraum, Waschküche mit Kelleraußen-

eingang, Hausanschlussraum 

Wohnlage mittlere Wohnlage 

 

weitere Angaben Das Objekt ist zum Wertermittlungsstichtag ungenutzt. 

 In dem zu bewertenden Objekt wird kein Gewerbe betrieben.  

Maschinen oder Betriebseinrichtungen, die nicht mitge-

schätzt wurden, sind nicht vorhanden. 

 Das Versteigerungsobjekt verfügt über eine Zuwegung. 
 

Besonderheiten Auf die Hinweise und den Bewertungsansatz auf Seite 2 des 

Gutachtens wird Bezug genommen. 
  

 

Bewertungsverfahren Zur Ermittlung des Verkehrswertes wird der Sachwert heran-

gezogen, da es sich bei dem Bewertungsobjekt um ein mit 

einer Einfamiliendoppelhaushälfte und einer Fertigteilgarage 

bebautes Grundstück handelt. Bei dem Objekt steht eine er-

tragsorientierte Nutzung eher nicht im Vordergrund. Das Er-

tragswertverfahren wird daher nur hilfsweise und der auf 

Grundlage des Immobilienrichtwertes ermittelte Immobilien-

preis wird nur stützend betrachtet. 
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W E R T Z U S A M M E N S T E L L U N G

7.1 114.520,-- EUR

7.2 S A C H W E R T

D E R   B A U L I C H E N    A N L A G E N    

309.915,-- EUR

M A R K T A N P A S S U N G

340.907,-- EUR

B E R Ü C K S I C H T I G U N G   O B J E K T -

S P E Z I F I S C H E R     M E R K M A L E

- Bauschäden / Baumängel

- Nutzungsmöglichkeit Dachgeschoss

S A C H W E R T

rd.

195.395,-- EUR

V O R L Ä U F I G E R    M A R K T A N G E P A S S T E R    

S A C H W E R T    

V O R L Ä U F I G E R    S A C H W E R T     

352.861,-- EUR

353.000,-- EUR

Doppelhaushälfte mit Fertigteilgarage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen

30.992,-- EUR

-8.500,-- EUR

B O D E N W E R T    

20.454,-- EUR

 

 

V E R K E H R S W E R T   353.000,-- EUR
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2.  A l l g e m e i n e    A n g a b e n 

 

  A u f t r a g g e b e r   Amtsgericht Recklinghausen 

  des Gutachtens    Reitzensteinstraße 17 - 21 

45657 Recklinghausen 

 

  Z w e c k     Vorbereitung der Zwangsversteigerung zum  

des Gutachtens     Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft 

 

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt 
und nur für den Auftraggeber bestimmt. Es darf nur für den 
oben angegebenen Zweck verwendet werden. Jede ander-
weitige Verwendung des Gutachtens und seiner Anlagen so-
wie die Vervielfältigungen durch Dritte sind nur vollständig 
und mit schriftlicher Einwilligung der unterzeichnenden Sach-
verständigen zulässig. 

 

G r u n d l a g e n    Baugesetzbuch 

der Wertermittlung   BauGB           vom 23.09.2004 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. De-

zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist. 

 

Immobilienwertermittlungsverordnung 

ImmoWertV         vom 14.07.2021 

        in Kraft ab: 01.01.2022 

 

        Wertermittlungsrichtlinien      

WertR 06           vom 01.03.2006 

Neufassung der Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte von 

Grundstücken vom 01.03.2006 

 

        Baunutzungsverordnung 

        BauNVO           vom 23.01.1990 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

 

        Statistisches Bundesamt, 

Baupreisindex       aktuelle Ausgabe 

 

 

  U n t e r l a g e n    Grundbuchkopie / 

zum Gutachten     Grundbuchauszug         vom 30.01.2024 

        Lageplan, M. 1 / 500         vom 30.10.2024 

        Baupläne                  laut Anlage 

        Berechnungen                 laut Anlage 

 

  B e s i c h t i g u n g   13.03.2025 

Beteiligte - Frau Rita Poppensieker, Mitarbeiterin der Sach-

verständigen Dipl.-Ing. Gabriele Leps 

- Frau Dipl.-Ing. Gabriele Leps, Architektin AKNW 

         

Eine Besichtigung wurde nicht ermöglicht. 
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        22.04.2025 

- ein Miteigentümer 

- Frau Rita Poppensieker, Mitarbeiterin der Sach-

verständigen Dipl.-Ing. Gabriele Leps 

- Frau Dipl.-Ing. Gabriele Leps, Architektin AKNW 

 

  S t i c h t a g    22.04.2025 

  der Bewertung 

 

  U m f a n g     -  53 Seiten 

  des Gutachtens    -  Lageplan 

        -  Stadtplanausschnitt 

        -  Grundrisse, Schnitt und Ansichten 

        -  Fotos 

        -  Grundbuchauszug 

 

B e w e r t u n g s u m f a n g 
 

  bei der Wertermittlung 

 wurden berücksichtigt: - Beschaffenheit und Eigenschaften des Grund-

stücks 

- Lage- und Grundstücksmerkmale sowie Ent-

wicklungszustand 

        - beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 

        - Art und Maß der baulichen Nutzung 

        - Nutzung und Erträge 

        - wertbeeinflussende Rechte und Belastungen 

        - die allgemeine Immobilienmarktlage 

- künftige Entwicklungen, die aufgrund konkre-

ter Tatsachen zu erwarten sind 
 

insbesondere nicht  

berücksichtigt:  - in Abt. III des Grundbuchs eingetragene Grund-

schulden, Hypotheken, etc.; sie haben keinen 

Einfluss auf den Verkehrswert 

- eventuell vorhandene Bodenverunreinigun-

gen und Altlasten 

- Holzkonstruktionen wurden nicht auf Schäd-

lingsbefall und Dächer nicht auf Dichtigkeit 

überprüft 

- mögliche Belastung mit Kampfmitteln 

- steuerliche Einflüsse 

- mögliche Schadstoffbelastungen einzelner 

Bauteile 

- besondere Bodenverhältnisse 

- mögliche Abweichungen oder Mängel in Hin-

blick auf die Anforderungen an den Brand-, 

Schall- und Wärmeschutz, Anforderungen in-

folge geänderter energetischer Vorgaben und 

in Bezug auf Rauchwarnmeldesysteme 

- mögliche Auswirkungen etwaiger bergbauli-

cher Aktivitäten auf das Grundstück 

- die Funktionstüchtigkeit der haustechnischen 

Anlagen wurde nicht überprüft 
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-  sämtliche Werteinflüsse aus gesetzlichen Ener-

gieabgaben und Umlageregelungen, insbeson-

dere von Energiekosten und CO²-Abgaben 

-  wertbeeinflussende Eigenschaften, die sich 

aus nicht vorgelegten und im Grundlagenver-

zeichnis nicht aufgeführten Dokumenten erge-

ben. 

 

Energieausweis: Nach den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetzes vom 

08.08.2020 (GEG), in der derzeit geltenden Fassung, 

hat der Verkäufer des Grundstücks dem potentiellen 

Käufer einen Energieausweis vorzulegen.  

 

Dies gilt auch für den Eigentümer bei der Vermie-

tung von Wohnungen.  

 

Diesseits ist nicht bekannt, ob für das in Rede ste-

hende Objekt ein Energieausweis vorliegt. 

 

 

  B E S C H R E I B U N G   U N D   B E U R T E I L U N G 

 

3.  G R U N D S T Ü C K 

 

3.1  G r u n d s t ü c k s d a t e n 

 

- G r u n d s t ü c k Lage des Grundstücks im Wohngebiet 

 

  - A n s c h r i f t    Heinrich-Pardon-Straße 13 

        45665 Recklinghausen 

 

- O b j e k t t y p  Grundstück bebaut mit einer Einfamiliendoppel-

haushälfte rechts und einer Fertigteilgarage 

Heinrich-Pardon-Straße 13 

 

45665 Recklinghausen 

 

- N u t z e r    Das in Rede stehende Objekt wird laut Angabe seit 

2016 nicht genutzt. Leerstand. 

 

- G r u n d b u c h Amtsgericht Recklinghausen 

  Grundbuch von Recklinghausen 

        Blatt 14012 
 

        Bestandsverzeichnis 
 

        Gemarkung    Recklinghausen 

Flur 358    Flurstück 387 

Gebäude- und Freifläche Heinrich-Pardon-Straße 

13 

      Grundstücksgröße  409 m² 
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3.2  L a s t e n   u n d   B e s c h r ä n k u n g e n  

 

  - Grundbuch Abteilung II 

   Lasten:    Amtsgericht Recklinghausen, 

Grundbuch von Recklinghausen, Blatt 14012 

 

3 Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhe-

bung der Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht 

Recklinghausen, 22 K 053 / 24).  

Eingetragen am 02.09.2024. 

 

 

3.3  G r u n d s t ü c k s b e s c h r e i b u n g 
 

  L a g e  
 

  - Makrolage:    im Ruhrgebiet 

- Ort:     Recklinghausen 

  - Lage im Ort:    Ortsteil Suderwich 

- zur Stadt: Recklinghausen ist eine Stadt im nördlichen Ruhrge-

biet und gehört administrativ zum nordrhein-west-

fälischen Regierungsbezirk Münster. Sie ist die Kreis-

stadt des Kreises Recklinghausen, des bevölkerungs-

reichsten deutschen Landkreises. Recklinghausen ist 

in der Landesplanung als Mittelzentrum ausgewie-

sen und Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr. 

- Einwohnerzahl: ca. 120.000 

- Straße: zweispurige, asphaltierte, innerstädtische Anlieger-

straße 

  - Grundstückslage:   an der Straße gelegen 

  - Verkehrslage:   gut  

Die nächsten Flughäfen mit internationalem Flug-

verkehr sind Dortmund, Düsseldorf und Münster/Os-

nabrück. 

Recklinghausen ist an das Schienennetz angebun-

den. Im Stadtgebiet kreuzen sich die Bahnstrecke 

Wanne-Eickel – Hamburg sowie die Hamm-Osterfel-

der Bahn. 

  - Besonderheiten:   keine 

- Straßenlandabtretungen: Angaben zu vorgesehenen Straßenlandabtretungen 

wurden von der Stadtverwaltung Recklinghausen 

nicht gemacht. 

  M e r k m a l e  

 

  - Beschaffenheit:   das Grundstück fällt zum Garten hin ab 

- Abmessungen:  rechteckiger Grundstückszuschnitt 

   Tiefe des Grundstücks ca. 40 m, Breite des Grund-

stücks ca. 10 m  

   Die genauen Abmessungen sind aus dem in der An-

lage befindlichen Lageplan zu entnehmen. 
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              Quelle: Tim-online.NRW.de 

- Störeinflüsse: keine 

-  Umgebung: Die umliegende Bebauung stellt sich als zwei- und 

mehrgeschossige Wohnbebauung dar. 

- bergbauliche Einwirkungen: Laut Schreiben der “Bezirksregierung Arnsberg” vom 

11.11.2024 liegt das in Rede stehend Grundstück 

über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 

„König Ludwig 1“ sowie über einem inzwischen erlo-

schenen Bergwerksfeld. 

 Eigentümerin der Bergbauberechtigung „König-Lud-

wig 1“ ist die TUI Immobilien Services GmbH, Karl-

Wiechert-Allee 23 in 30625 Hannover. 
 

 Bei Bergschadensersatzansprüchen und Bergscha-

densverzicht handelt es sich um Angelegenheiten, 

die auf privatrechtlicher Ebene zwischen Grundei-

gentümer und Bergwerksunternehmerin oder Berg-

werkseigentümerin zu regeln sind. Diese Angelegen-

heiten fallen nicht in die Zuständigkeit der Bergbe-

hörde. Die Anfrage ist in dieser Sache gegebenen-

falls an die oben genannte Bergwerkseigentümerin 

zu richten. 
 

 Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- 

und Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von 

Bergschäden. Bei anstehenden Baumaßnahmen 

sollte die Bergwerkseigentümerin gefragt werden, 

ob noch mit Schäden aus ihrer Bergbautätigkeit zu 

rechnen ist und welche „Anpassungs- und Siche-

rungsmaßnahmen“ die Bergwerkseigentümerin im 

Hinblick auf ihre eigenen Bergbautätigkeiten für er-

forderlich hält.  
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 Unabhängig von privatrechtlichen Belangen wird 

mitgeteilt, dass in den vorliegenden Unterlagen im 

Bereich des Grundstücks kein heute noch relevanter 

Bergbau dokumentiert ist. Die Einwirkungen des 

in diesem Bereich bis in die 1960-er Jahre umge-

gangenen senkungsauslösenden Bergbaus seien 

abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen 

auf die Tagesoberfläche sei demnach nicht mehr 

zu rechnen. 

 

Ergänzend wird mitgeteilt, dass das Grundstück 

über dem Bewilligungsfeld „Vincent“ liegt. Die Bewil-

ligung gewährt das zeitlich befristete Recht zur Auf-

suchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen. 

Rechtsinhaberin dieser Bewilligung ist die Siloxa Gas 

GmbH, Eiland 3 in 45134 Essen. Eine Anfrage bezüg-

lich des Bewilligungsfeldes auf Kohlenwasserstoffe 

ist entbehrlich, da Bergschäden infolge von Boden-

bewegungen bei der beantragten Art der Gewin-

nung von Kohlenwasserstoffen nicht zu erwarten 

seien.  

  

Folgende Hinweise zur Auskunft seien zu beachten: 

 

 - Die Bearbeitung beziehe sich auf den genannten 

Auskunftsbereich. Eine Übertragung der Ergebnisse 

der Stellungnahme auf benachbarte Grundstücke sei 

nicht zulässig, da sich die Untergrundsituation auf 

sehr kurze Entfernung ändern könne.  

   

 - Die Auskunft sei auf Grundlage des aktuellen Kennt-

nisstandes erarbeitet worden. Die Bezirksregierung 

Arnsberg habe die zugrunde liegenden Daten mit 

der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erfor-

derlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. 

Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Genauigkeit der Daten könne jedoch nicht übernom-

men werden. 

- Bodenverhältnisse: Ein Bodengutachten liegt nicht vor. Die Bodenver-

hältnisse wurden im Rahmen dieser Begutachtung 

nicht untersucht, etwa bestehende Besonderheiten 

bleiben daher vollständig unberücksichtigt. 

 

E n t f e r n u n g e n 

 

- Entfernungen: Flughäfen: Internationaler Flughafen Düssel-

dorf in ca. 67 km Entfernung und 

der Flughafen Dortmund–Wickede 

in ca. 38 km Entfernung 

Autobahn:    A 43 Wuppertal – Münster,  

Anschlussstelle Recklinghausen-Her-

ten in ca. 6,8 km Entfernung 

A 2 Hannover – Oberhausen 

Anschlussstelle Recklinghausen-Ost 

in ca. 2,6 km Entfernung 

Bahnhof: Hauptbahnhof von Recklinghausen 

in ca. 5,9 km Entfernung  
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Bus: in ca. 250 m Entfernung befindet 

sich die Bushaltestelle „Lülfstraße“ 

mit Anschluss an die Linie 201, 213, 

213E, 233 und 233 E 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nächste Stadt: z. B. Oer-Erkenschwick in ca. 5 km Entfernung 

- Innenstadt: von Recklinghausen in ca. 5,7 km Entfernung und im 

Ortsteil Suderwich in ca. 550 m Entfernung 

- Läden für den täglichen 

Bedarf: in der Innenstadt von Recklinghausen in ca. 5,7 km 

Entfernung  

- Schulen: Schulen sind in angemessener Entfernung vorhan-

den 

-  Universitäten: Entfernung zur Technischen Universität Dortmund 

ca. 25 km, zur Ruhr-Universität Bochum ca. 26 km 

und zur Universität Duisburg - Essen ca. 32 km 

- Naherholungsgebiete: Entfernung zum Naherholungsgebiet „Stadtgarten 

Recklinghausen“ ca. 7,4 km, zum „Erlebnispark Em-

scherland“ ca. 3,5 km und zum „Becklemer Busch“ ca. 

2 km  

 

  E r s c h l i e ß u n g 

 

- Straße:  Die Heinrich-Pardon-Straße stellt sich als zweispu-

rige, asphaltierte, innerstädtische Anliegerstraße 

mit geringem Verkehrsaufkommen dar. Beidseitig 

der Straße befinden sich Gehwege in Betonstein-

pflasterung. Parkmöglichkeiten befinden sich am 

Straßenrand. 

  -  Versorgung:   Wasser, Strom, Telefon, Gas 

  - Entsorgung:   Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung 

 

 B a u l a s t e n  Gemäß Schreiben der Stadtverwaltung Recklinghau-

sen vom 30.10.2024 ist das in Rede stehende Grund-

stück weder durch Baulasten begünstigt noch 

belastet.  
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D e n k m a l s c h u t z Hierzu liegen trotz Anfrage keine Angaben vor. 

   

B a u r e c h t Laut Auskunft des Planungsamtes der Stadt Reckling-

hausen vom 18.11.2024 ist das in Rede stehende 

Grundstück im Flächennutzungsplan als Wohn-

baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan ist 

seit dem 27.03.2013 rechtskräftig. 

 

Die planungsrechtliche Beurteilung des Grund-

stücks erfolgt unter Berücksichtigung des § 34 

BauGB „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile“. 

 

Hiernach ist ein bauliches Vorhaben in der Regel 

dann zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grund-

stücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigen-

art der näheren Umgebung einfügt und die Erschlie-

ßung gesichert ist. 

 

Die Parameter, nach denen ein Einfügen in die nä-

here Umgebungsbebauung zu prüfen ist, bestim-

men sich nach § 34 Abs. I 1 BauGB. Es handelt sich um 

die Parameter 

 

- Art der baulichen Nutzung 

- Maß der baulichen Nutzung 

- Bauweise und 

- überbaubare Grundstücksfläche. 

   

  Ein Bebauungsplan ist nicht in Aufstellung. 

  Werbe-, Erhaltungs-, Gestaltungs-, Sondergebiets-, 

Vorkaufsrecht- oder Sondernutzungssatzungen be-

stehen nicht. 

  Das Grundstück liegt nicht innerhalb des Geltungsbe-

reichs einer Veränderungssperre. 

 

  Vorbereitende Untersuchungen zu städtebaulichen 

Sanierungsmaßnahmen gem. § 141 (3) BauGB und 

Vorbereitungen zur Durchführung von Entwick-

lungsmaßnahmen gem. § 165 BauGB wurden nicht 

beschlossen. 

 

b a u b e h ö r d l i c h e 

B e s c h r ä n k u n g e n Laut Auskunft der Stadtverwaltung Recklinghausen 

vom 29.10.2024 wird mitgeteilt, dass für das zu be-

wertende Objekt zurzeit keine bauordnungsbe-

hördlichen Verfahren anhängig sind.  

 

 Nach Überprüfung des zur Verfügung stehenden Ak-

tenmaterials seien folgende Sachstände festgestellt 

worden: 
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 5 Reiheneigenheime und 2 Wohnhäuser (je 2 WE) mit 

9 PKW-Garagen 

 Heinrich-Pardon-Straße 1-13 

Befreiungsbescheid zum Bauschein Nr. 52 / 77 

Baugenehmigung 11.01.1977 

 

Nachtrags-Bauschein: 

Abweichend von den mit Bauschein Nr. 52/77 vom 

11.01.1977 genehmigten Unterlagen den Ausbau des 

Dachgeschosses des Hauses Nr. 3 sowie Änderung 

des Giebelfensters des Hauses Nr. 13 

 Baugenehmigung: 28.07.1977 

 

 Nachtrags-Bauschein: Die Änderung der Außen-

wände im Terrassenbereich der Häuser Heinrich-Par-

don-Straße 11 und 13 

 Baugenehmigung: 07.11.1977 

 

 Nachtrags-Bauschein: Die Aufhebung der Trenn-

wand zwischen Diele und Essraum sowie Schließung 

der Rundbogentür des Hauses Nr. 13 

 Rohbauabnahme: 23.09.1977 

 Schlussabnahme: 10.08.1978 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass diese Auskunft aus-

schließlich die erteilten Genehmigungen nach den 

vorliegenden Aktenunterlagen wiedergibt. Eine 

Überprüfung der baulichen Anlage/n und Nut-

zung/en vor Ort habe nicht stattgefunden. Eine 

Übereinstimmung des tatsächlichen Zustandes der 

baulichen Anlage/n und deren Nutzung/en mit der 

Genehmigungslage sei nicht geprüft worden und 

werde auch nicht bestätigt. 

 

  Die formelle und materielle Legalität der baulichen 

Anlagen wird vorausgesetzt. Auf die diesbezüglichen 

Hinweise auf Seite 2 des Gutachtens wird ausdrück-

lich Bezug genommen. 

   

W o h n u n g s b i n d u n g Laut Schreiben der Stadtverwaltung Recklinghausen 

vom 29.11.2024 wird mitgeteilt, dass für das zu be-

wertende Objekt nicht der Wohnungsbindung un-

terliegt. 

 

A l t l a s t e n  Laut Schreiben der Kreisverwaltung Recklinghausen 

– Fachdienst Umwelt - vom 05.05.2025 ist das zu be-

wertende Grundstück zurzeit nicht im Kataster 

über Altlasten und altlastverdächtige Flächen 

des Kreises Recklinghausen verzeichnet. 

 

Die Auskunft aus dem Kataster über Altlasten und 

altlastverdächtige Flächen spiegelt laut weiterer An-

gabe lediglich den derzeitigen Kenntnisstand über 

ein Grundstück wider und erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Die Auskunft beinhalte daher  
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keine Gewähr, dass ein Grundstück frei von schädli-

chen Bodenveränderungen oder Altlasten sei. Durch 

diese Auskunft werde eine spätere Erfassung eines 

Grundstücks im Kataster über Altlasten und altlast-

verdächtige Flächen nicht ausgeschlossen. 

 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gemäß § 2 

(Mitteilungspflichten) des Landesbodenschutzgeset-

zes der zuständigen Behörde Anhaltspunkte für das 

Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bo-

denveränderung unverzüglich mitzuteilen sind.  

 

Altlasten im weitesten Sinne bleiben bei der Er-

stellung dieses Gutachtens unberücksichtigt. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ab-

weichungen von den im weiteren Gutachten unter-

stellten Gegebenheiten erhebliche Wertverände-

rungen zur Folge haben können, die auch zu negati-

ven Verkehrswerten führen können. Zur Einschät-

zung bedarf es umfangreicher Untersuchungen, die 

zur Erstellung dieses Gutachtens nicht durchgeführt 

wurden. 

 

- abgabenrechtlicher 

Zustand: Gemäß Schreiben der Stadt Recklinghausen vom 

30.10.2024 wird bescheinigt, dass das Grundstück Ge-

markung Recklinghausen, Flur 358, Flurstück 387, 

Lage: Heinrich-Pardon-Straße 13 gemäß § 133 BauGB 

der Erschließungsbeitragspflicht unterlegt. 

 Das in Rede stehende Grundstück ist über die Hein-

rich-Pardon-Straße erschlossen. Die Erschließungsan-

lage ist endgültig hergestellt und wurde 2002 abge-

rechnet. Gemäß Heranziehungsbescheid vom 

20.02.1980 wurde eine Vorausleistung in Höhe von 

7.754,20 DM erhoben. Diese Vorausleistung wurde 

aufgrund der Ablösungserklärung desselben Tages 

als endgültiger Erschließungsbeitrag anerkannt. Der 

endgültige Erschließungsbeitrag ist damit abgegol-

ten. 
 

 Es seien keine Bescheide zu erlassen. 

 

 Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für gege-

benenfalls zukünftig zu erstellende weitere Erschlie-

ßungsanlagen bleibt durch diese Bescheinigung un-

berührt. 

 

 Gemäß § 133 Abs. 2 BauGB entsteht die Beitrags-

pflicht mit der endgültigen Herstellung der Erschlie-

ßungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maßnah-

men, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt 

werden soll, abgeschlossen sind. 
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  Bemerkungen: 

 Für das in Rede stehende Grundstück ist der Kanalan-

schlussbeitrag abgegolten. 

 

 Im oben genannten Bereich sind mittelfristig keine 

straßenbaulichen Maßnahmen in Form der Verbesse-

rung oder Erneuerung geplant, die eine Beitrags-

pflicht nach § 8 KAG NRW begründen könnten. 
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3.4  B e u r t e i l u n g 

 

 

  - Lage     mittlere Wohnlage 

        Bodenrichtwert Heinrich-Pardon-Straße / 01.01.2025: 

        290,-- EUR / m², Wohnbaufläche, II, 35 m Grd.-Tiefe 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nutzbarkeit Das Objekt ist zum Wertermittlungsstichtag nutzbar. 

 

   Auf die folgende Baubeschreibung und die Angaben 

zu Bauschäden und Bau- und Funktionsmängeln un-

ter Punkt 4.4 des Gutachtens wird verwiesen. 
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4.  B E B A U U N G 

 

4.1  A l l g e m e i n e s  

 

- Gebäudetyp: Einfamiliendoppelhaushälfte rechts und Fertigteil-

garage  

Heinrich-Pardon-Straße 13 

  

 45665 Recklinghausen 

  

- Geschosse:  Wohnhaus: 

   voll unterkellert, zweigeschossig, ausgebautes Dach-

geschoss 

 

  - Gebäudenutzung:   Wohnnutzung 

         

- Raumbezeichnung:  Erdgeschoss: 

Diele / Eingangsbereich, Gäste-WC, Küche, Wohn- und 

Esszimmer, Terrasse 
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Obergeschoss: 

Flur, 2 Kinderzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, 

Balkon 

 

         

  



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 21 von 53 

Geschäftszeichen: AG Recklinghausen, 022 K 053 / 24 

Gutachten-Nr.: W 3889-10-2024 

Grundstück bebaut mit einer Einfamiliendoppelhaushälfte rechts 

und einer Garage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen 

 

 

Dachgeschoss: 

Flur, ausgebauter Dachraum, Abstellfläche im Drem-

pelbereich 
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Kellergeschoss: 

Flur, Heizungsraum, Kellerraum, Waschküche mit Kel-

leraußeneingang, Hausanschlussraum 
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4.2  G e b ä u d e d a t e n   /   F l ä c h e n   /   M a s s e n 

 

Die Daten für die bebaute Fläche (Grundfläche), die Brutto-Grundfläche/BGF, den 

Brutto-Rauminhalt (umbauter Raum) und die Wohn- und Nutzfläche wurden aus den 

zur Verfügung gestellten Unterlagen nach Prüfung übernommen oder in der Anlage 

selbst berechnet. 
 

Bei einer Bebauung mit unterschiedlichen Baujahren und / oder Gesamtnutzungsdau-

ern sind die gewichteten Mitteldaten unter Punkt 7.3 errechnet. 

 

 

  - Ursprungsbaujahr    Wohnhaus und Garage 1977 

 

 

- mittleres Baujahr      1977 

  - mittleres Alter         48 Jahre 

  - mittlere Gesamtnutzungsdauer      80 Jahre 

  - Restnutzungsdauer        32 Jahre 

 

 - Grundstücksfläche   409  m² Gemarkung Recklinghausen,  
Flur 358, Flurstück 387 

 

 - bebaute Fläche   rd. 100  m² Grundflächenzahl   GRZ  0,24 

  einschl. Garage  

 

  - Geschossfläche   rd. 167  m²  Geschossflächenzahl   GFZ  0,41 

   ohne DG und ohne Garage 

 

 

  - Brutto - Grundfläche  rd. 333  m²
 

Wohnhaus 

        rd.   17  m² Garage 

 

 

- Wohn/Nutzfläche   rd.   63  m² Erdgeschoss 

      rd.   61  m² Obergeschoss 

rd. 124  m² Gesamtwohnfläche 

 

rd.   37  m² Nutzfläche Dachgeschoss 

    - informatorisch 
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4.3  B a u b e s c h r e i b u n g 

 

Beschrieben sind vorherrschende Ausführungen, die in Teilbereichen abweichen 

können. Die Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf vorliegenden Un-

terlagen, Hinweisen oder dem Bauniveau entsprechenden Annahmen und sind da-

her unverbindlich. Die Funktionstüchtigkeit einzelner Bauteile und Anlagen wurde 

nicht geprüft. Aussagen über Baumängel und -schäden können deshalb unvoll-

ständig sein. 

 

  R o h b a u 

 

  - Konstruktion   massive Mauerwerksbauweise 

- Geschosse Wände Mauerwerk 

     Decken  Stahlbetondecke  

- Dachkonstruktion  Satteldach mit Betondachsteineindeckung 

- Regenentwässerung Zinkdachrinnen und -fallrohre 

- Besonderheiten keine 

 

F a s s a d e   Außenfassade im Erdgeschoss mit Verblendung im 

Obergeschoss und Dachgeschoss mit Eternitverklei-

dung 

 

  H a u s t e c h n i k 

 

- Heizung Anlage Vaillant-Gaszentralheizungsanlage 

   Erneuerung laut Angabe vor ca. 15 Jahren 

   Fußbodenheizung im Erdgeschoss 

   Zustand und Funktion der Heiztechnik wurden nicht 

geprüft. Aussagen über eine etwa anstehende Er-

neuerung im Zusammenhang mit gesteigerten um-

weltrechtlichen Anforderungen an die Heiztechnik 

können nicht getroffen werden. Es wird angenom-

men, dass die Heizungsanlage insoweit den rechtli-

chen Erfordernissen entsprechend betrieben wer-

den kann und kein Austausch ansteht. 

Energie Gas 

- Warmwasserversorgung Warmwasserspeicher 

- Elektroanlage durchschnittliche Hausinstallation in Bezug auf die 

Anzahl von Steckdosen und Auslässen 

  Klingel- und Gegensprechanlage 
 

  A u s b a u     Qualität: Standard 

  

Treppe zum Kellergeschoss als Stahlharfentreppe 

mit Holzhandlauf, Mahagonistufen mit Teppichbe-

lag, Wandflächen mit Holzverkleidung 

 

Kellergeschoss 

 

Kellerflur  Laminatfußboden, Wand und Decke mit Holzverklei-

dung, Stahlharfe mit Anstrich, Innentüren mit 

Stahlumfassungszargen, Türblätter in Kunststoff  

 

Heizungsraum Innentür wie vor, Mosaikfußboden, Betonsockel teil-

weise mit Mosaikbelag, Gaszentralheizungsanlage 

und Warmwasserspeicher der Firma Vaillant, Dusche   
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mit Bodeneinlauf, in diesem Bereich ebenfalls Mosa-

ikfußboden, Wandfliesen raumhoch, Unicargarnitur, 

Heiß- und Kaltwasseranschluss, Leitungsverlegung 

auf der Wand, Waschtisch mit Heiß- und Kaltwasser-

anschluss, im Bereich des Waschtisches teilweise Flie-

senspiegel  

 

Kellerraum  Innentür wie vor, Betonfußboden, Wand Putz, Holz-

deckenverkleidung, Rippenheizkörper, Leitungsver-

legung zum Heizkörper auf der Wand, Stahlfenster 

mit Mäusegittern, Anschluss für eine Spüle, Wasch-

maschinenanschluss  

 

Hausanschluss- 

raum  Innentür wie vor, Betonfußboden, Wand Mauerwerk 

mit Anstrich, Gipskartondeckenverkleidung, teil-

weise Holzwandverkleidung, Stahlfenster mit Mäuse-

gittern, Rippenheizkörper, Leitungsverlegung zum 

Heizkörper auf der Wand, Kabel-, Wasser- und Strom-

hausanschluss, Gaszähler, Stromzähler, Elektrounter-

verteilung  

 

weiterer  

Kellerraum  Betonfußboden, Wand Raufaser, Holzdeckenverklei-

dung, Plattenheizkörper, Leitungsverlegung zum 

Heizkörper auf der Wand, Stahlfenster mit Mäusegit-

tern, im Bereich des Kelleraußeneingangs massive 

Feuchteschäden im Zugangsbereich, Revisions-

schacht mit Pumpenanlage für die Drainage  

 

Kelleraußen- 

eingang   Stahlbetontreppe mit 11 Steigungen ohne Belag, 

Stahlhandlauf mit Anstrich, Kellerhals mit Verblen-

dung und Granitabdeckung, massive Feuchteschä-

den, Podest mit Bodeneinlauf 

Der Außeneingangsbereich ist in Teilbereichen über-

dacht, hier unterseitig der Überdachung Feuchte-

schäden, die Farbe löst sich vom Untergrund  

 

Erdgeschoss 

 

Diele Hauseingangstür als Holztür mit Lichtausschnitt in 

Einfachverglasung, Ornamentverglasung, festste-

hendes Seitenteil in Holz mit Lichtausschnitt in Orna-

mentverglasung, Einfachverglasung, Briefkastenein-

wurf, Fliesenfußboden, Holzwand- und -deckenver-

kleidung, Stahlharfentreppe zum Dachgeschoss mit 

Holzstufen in Mahagoni, Stufen mit Teppichboden-

belag, Holzhandlauf in Mahagoni 

 

Gäste-WC  Innentür mit Stahlumfassungszarge, Türblatt in Ma-

 hagoni, Fliesenfußboden, Wandfliesen raumhoch, 

Holzdeckenverkleidung, Stand-WC, Waschtisch mit 

Kaltwasseranschluss, Kunststofffenster mit Isolier 
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verglasung, Ornamentverglasung, Plattenheizkör-

per, Leitungsverlegung zum Heizkörper auf der 

Wand  

 

Küche Innentür mit Stahlumfassungszarge, Mahagonitür-

blatt als Schiebetür vor der Wand laufend, Fliesen-

fußboden, Fliesenspiegel im Arbeitsplattenbereich, 

Heiß- und Kaltwasseranschluss, Elektroherdan-

schluss, Wand Raufaser gestrichen, Holzdeckenver-

kleidung in Eiche hell, Kunststofffenster mit Isolier-

verglasung, Rolllade  

 

Wohn- und  

Esszimmer zum Wohn- und Esszimmer ist die Diele geöffnet, in 

diesem Bereich Umfassungszarge mit Holzverklei-

dung, Fliesenfußboden, Wand Raufaser gestrichen, 

Deckenverkleidung in Eiche hell, Giebelfassade mit 

Kunststofffenster und Isolierverglasung, Rolllade, 

zum Gartenbereich Kunststoffschiebetür mit Isolier-

verglasung, Rolllade 

zusätzlich zur Fußbodenheizung befinden sich im 

Wohnzimmer im Bereich der Kunststofffenster-

schiebetür eine Konvektorheizung zur Unterstüt-

zung  

 

Terrasse Betonplatte mit Fliesenbelag, dieser löst sich teil-

weise vom Untergrund, Frostschäden, zur Nach-

barterrasse Verblendsteinmauer als Sichtschutz, 

Markise  

 

1. Obergeschoss 

 

Treppe zum Obergeschoss wie zuvor beschrieben, 

Holzhandlauf in Mahagoni, Holzstufen in Mahagoni 

mit Teppichbodenbelag, Holzwandverkleidung 

 

Flur  Laminatfußboden, Holzwand- und Holzdeckenver-

kleidung, Kunststofffenster mit Isolierverglasung, 

Rolllade, Plattenheizkörper, Leitungsverlegung zum 

Heizkörper auf der Wand  

 

Kinderzimmer 1 Innentür mit Stahlumfassungszarge, Türblatt in Ma-

hagoni, Laminatfußboden, Wand Raufaser gestri-

chen, Holzdeckenverkleidung in Eiche hell, Kunst-

stofffenster mit Isolierverglasung, Rolllade, Platten-

heizkörper 

 

Schlafzimmer Innentür wie vor, Laminatfußboden, Wand Raufaser 

gestrichen, Holzdeckenverkleidung in Eiche hell, 

Plattenheizkörper, Kunststofffenster mit Isolierver-

glasung, abschließbarer Fenstergriff, Rolllade, Kunst-

stofffenstertür mit Isolierverglasung als Ausgang auf 

den Balkon, Rolllade 
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Balkon  Fliesenbelag, massives Brüstungselement in Beton 

mit Anstrich, Außenwandverkleidung in diesem Be-

reich mit Eternit, die Unterseite der Betondecke 

über dem Obergeschoss mit Putz und Anstrich 

 

Badezimmer Innentür wie vor, Fliesenfußboden, Wandfliesen 

raumhoch, Holzdeckenverkleidung in Eiche hell, 

Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Ornament-

verglasung, Rolllade, Plattenheizkörper, Stand-WC, 

Waschtisch mit Heiß- und Kaltwasseranschluss mit 

Säule, Badewanne mit Heiß- und Kaltwasseran-

schluss, Handbrause, Duschtasse mit Heiß- und Kalt-

wasseranschluss, Unicargarnitur, Kunststoffdusch-

verkleidung, farbige Sanitärobjekte  

 

Abstellraum Innentür wie vor, Teppichfußboden, Wand Raufaser 

gestrichen, Decke schalungsrau  

 

Kinderzimmer 2 Innentür wie vor, Laminatfußboden, Wand Raufaser 

gestrichen, Holzdeckenverkleidung in Eiche hell, 

Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Rolllade, 

Plattenheizkörper  

 

Dachgeschoss 

 

Treppe zum Dachgeschoss als Stahlharfentreppe mit 

Holzstufen in Mahagoni, Stahlharfe mit Anstrich, 

Holzhandlauf, Wandflächen mit Holzverkleidung  

 

Flur Innentür mit Stahlumfassungszarge und Holztür-

blatt, Teppichfußboden, Wand Raufaser gestrichen, 

teilweise Holzwandverkleidung, Decke und Dach-

schräge mit Holzverkleidung 

 

ausgebauter 

Raum Anschlüsse für ein Badezimmer  

Teppichfußboden, Wand Raufaser gestrichen, Drem-

pel, Dachschräge und Decke mit Holzverkleidung, 

Gegensprechanlage, Plattenheizkörper, Kunststoff-

fenster mit Isolierverglasung, Anschlussmöglichkeit 

für eine Küchenzeile 

Zugang zur Abstellfläche im Drempelbereich, hier 

alukaschierte Dämmung, Betonfußboden, Wandflä-

chen teilweise Putz 
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4.4 Z u s t a n d      

zufriedenstellender Zustand 

 

  wertmindernde Umstände: 

 

- Bauschäden /    

Bau-/ Funktionsmängel/   

Reparaturstau Der Kellerhals ist instand zu setzen 

 

Der Vorgarten und der Garten sind verwildert und 

instand zu setzen. 

 

Der Fliesenbelag der Terrasse löst sich vom Unter-

grund. Der Belag ist instand zu setzen. 

 

Infolge des langen Leerstandes des Objektes ist die 

Wasserversorgung zu prüfen und gegebenenfalls 

fachgerecht instand zu setzen. 

 

 

  - Instandhaltung   normaler Erhaltungszustand 

 

- wirtschaftliche  

 Wertminderung keine 

 

- Nutzungseinschränkungen Das Objekt ist zum Stichtag nutzbar. 

 

 

werterhöhende Umstände: keine 

 

 

 

4.5  B e u r t e i l u n g 

 

  - bautechnisch:   massive, solide Mauerwerksbauweise  

 

- Funktion / Zuschnitt: zweckmäßiger Wohnungszuschnitt 

  

- Vermietbarkeit: Infolge der Größe, der Lage und der dargestellten 

Beschaffenheit des Objektes sind Einschränkungen 

in Bezug auf die Vermietbarkeit nicht zu erwarten. 

 

- Verkäuflichkeit: Es sind infolge der Lage, der Größe und der darge-

stellten Beschaffenheit des Objektes keine Ein-

schränkungen in Bezug auf die Verkäuflichkeit zu er-

warten. 
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5.  A U S S E N A N L A G E N 

 

  B e s c h r e i b u n g  

 

  - Ver- und Entsorgungs- 

anlagen und Anschlüsse: 

 

   * Entwässerung  Anschluss an die öffentliche Ver- und Entsorgung 

   *  Strom   Erdkabelanschluss 

  *  Fernwärme   -------------------------------------------------------------------   

   *  Gas    Anschluss an die öffentliche Versorgung 

   * Fernsehen   Kabelanschluss 

 

- Außenbauwerke Betonfertigteilgarage: 

 Außenfassade mit Putz und Anstrich, Stahlschwing-

tor, Flachdach, Licht- und Stromanschluss, Stahltür 

zum Garten 

 

Eingangsüberdachung als Aluminiumkonstruktion 

mit Kunststoffstegplatteneindeckung 

 

Eingangsbereich seitlich mit Windschutz mit Orna-

mentverglasung, Drahtglas 

 

Stahlgeländer zum Kelleraußeneingang 

 

- Einfriedung Verblendsteinmauer im Bereich der Terrasse als 

Sichtschutz zur Nachbardoppelhaushälfte 

 

Einfriedung teilweise mit Maschendrahtzaun, teil-

weise Kunststoffplatteneinfriedung 

 

- befestigte Flächen Eingangszuwegung in Betonsteinpflasterung 

 

  Hauseingang mit Podest und Kunststeinbelag 

 

  Zufahrt zur Garage in Betonsteinpflasterung, Acco-

drainrinne 

 

Terrasse mit Betonplatte und Fliesenbelag, die Flie-

sen lösen sich vom Untergrund 

 

- Grünanlagen   Vorgarten mit Ziersträuchern und Zierrasen, verwil-

dert 

 

  Gartenbereich mit Zierrasen, Ziersträuchern und  

  Zierbäumen, verwildert 

 

 

  Z u s t a n d /   B e u r t e i l u n g   

 

ungepflegter Zustand 
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6.  G R U N D S Ä T Z E    U N D    V E R F A H R E N    D E R    W E R T E R M I T T L U N G 

 

Grundsätze der Wertermittlung 

 

Der Wertermittlung werden das Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Vorschriften der 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstü-

cken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) zugrunde gelegt. Nach 

den Grundätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 (Im-

moWertV) ist der Verkehrswert (Marktwert) durch das Vergleichswertverfahren (§§ 24 

– 26 ImmoWertV) einschließlich des Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 45 

ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV), das Sachwertver-

fahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) oder durch mehrere dieser Verfahren zu ermitteln.  

 

Gemäß ImmoWertV sind der Wertermittlung die allgemeinen Wertverhältnisse auf 

dem Grundstücksmarkt am Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand am 

Qualitätsstichtag (§ 2 (5) ImmoWertV) zugrunde zu legen. Die allgemeinen Wertverhält-

nisse richten sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preis-

bildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden Um-

stände, wie nach der allgemeinen Wirtschaftssituation, nach den Verhältnissen am 

Kapitalmarkt, sowie nach den wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen 

des Gebiets. 

 

Künftige Entwicklungen wie beispielsweise absehbare anderweitige Nutzungen (§ 11 

ImmoWertV) sind zu berücksichtigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit auf 

Grund konkreter Tatsachen zu erwarten sind. 

 

Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung 

der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sons-

tigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu 

wählen; die Wahl ist zu begründen. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder 

der herangezogenen Verfahren unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit 

zu ermitteln. 

 

 

Verfahren der Wertermittlung 

 

Das Vergleichswertverfahren kann hier nicht angewendet werden, da zeitnahe Kauf-

preise vergleichbarer Grundstücke im näheren Bereich des Bewertungsobjektes nicht 

vorliegen. 

 

Zur Ermittlung des Verkehrswertes wird der Sachwert herangezogen, da es sich bei 

dem Bewertungsobjekt um ein mit einer Einfamiliendoppelhaushälfte und einer Fer-

tigteilgarage bebautes Grundstück handelt. Bei dem Objekt steht eine ertragsorien-

tierte Nutzung eher nicht im Vordergrund. Das Ertragswertverfahren wird daher nur 

hilfsweise und der auf Grundlage des Immobilienrichtwertes ermittelte Immobilien-

preis wird stützend betrachtet. 

 

Der Wert des Grund und Bodens wird im Rahmen des Sachwertverfahrens unter Ver-

wendung geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt (mittelbarer Preisvergleich). 

 

Der Bodenrichtwert ist ein aus Grundstückskaufpreisen ermittelter durchschnittlicher 

Lagewert des Grund und Bodens. 
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  W E R T E R M I T T L U N G 

 

7.  S A C H W E R T                    §§ 35 – 39 ImmoWertV 

                  i.V.m. § 8 Abs. 2 u. 3 ImmoWertV 

 

Der Sachwert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert (§ 40 ImmoWertV) des Bewer-

tungsgrundstücks und dem Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anla-

gen.  

 

Der Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) ist ausgehend von den Her-

stellungskosten (§ 36 ImmoWertV) unter Berücksichtigung der Alterswertminderung 

(§ 38 ImmoWertV) zu ermitteln. 

 

Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist nach Erfahrungssät-

zen oder nach gewöhnlichen Herstellungskosten zu ermitteln. Zu den Herstellungs-

kosten gehören auch die üblicherweise entstehenden Baunebenkosten. 

 

Des Weiteren sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (§ 8 

Abs. 2 ImmoWertV) und die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale 

(§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) zu berücksichtigen. 

 

 

7.1  B o d e n w e r t             §§ 40 - 45 ImmoWertV 

 

  Grundlagen für die Ermittlung des Bodenwertes eines bebauten Grundstücks sind: 

 

- neueste Verkaufspreise unbebauter Grundstücke mit vergleichbaren Nutzungs-  

und Lagemerkmalen, 

  - die Bodenrichtwerte des zuständigen Gutachterausschusses, 

- Umrechnungskoeffizienten, die das unterschiedliche Maß der baulichen Nutzung zwi-

schen Vergleichs- (Richtwert-) und Bewertungsgrundstück ausdrücken, § 19 ImmoWertV 

 

 

  B o d e n r i c h t w e r t  nach BauGB  Stand der Erfassung  01.01.2025 

 

- Laut Auskunft des Gutachterausschusses 

der Stadt Recklinghausen / Bodenrichtwertkarte 2025 vom  01.01.2025 

 

 zonaler Richtwert / Heinrich-Pardon-Straße:    290,--   EUR/m² 

 

Lage und Wert:

Gemeinde Recklinghausen
Postleitzahl 45665
Gemarkungsname Recklinghausen
Ortsteil Suderwich
Bodenrichtwertnummer 1257
Bodenrichtwert 290,-- EUR / qm

Stichtag des Bodenrichtwerts 01.01.2025
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beschreibende Merkmale:

Entwicklungszustand baureifes Land
Beitragszustand beitragsfrei
Nutzungsart Wohnbaufläche
Geschosszahl II
Grundstückstiefe 35 m
Bodenrichtwert zum 

Hauptfeststellungszeitpunkt 280,-- EUR / qm
Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022
Zahl der oberirdischen 

Geschosse
2

Bemerkung Bitte "örtliche Fachinformationen" beachten!
 

 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass sich das hier zu bewertende Grundstück in 

einer Bodenrichtwertzone für eine mehrgeschossige Bauweise befindet. 

 

Direkt nördlich schließt sich jedoch eine Richtwertzone für eine ein- und 

zweigeschossige Bauweise an, die ebenfalls einen Richtwert in Höhe von 

290,-- EUR / m² bei einer Grundstückstiefe von 35 m angibt. 

 

Eine Anpassung des Richtwertes scheint daher in Bezug auf die wertbestim-

mende Eigenschaft „mehrgeschossige Bauweise“ nicht erforderlich.  

 

Das hier zu bewertende Grundstück weicht aber in Bezug auf die wertbe-

stimmende Eigenschaft „Grundstückstiefe“ maßgeblich von den Vergleichs-

grundstücken ab. 

 

Der Bodenrichtwert ist daher unter Berücksichtigung der von der Geschäfts-

stelle des Gutachterausschusses der Stadt Recklinghausen aus Vergleichsfäl-

len ermittelten Umrechnungsfaktoren anzupassen. Der Umrechnungsfaktor 

bei einer Gesamtgrundstückstiefe von rd. 40 m beträgt 0,97. 

 

Der Bodenwert ermittelt sich danach wie folgt: 
 

290,-- EUR / m² x 0,97 = 281,30 EUR / m² 

rd. 280,-- EUR / m² 

 

angepasster Bodenwert, erschließungs- 

beitragsfrei (incl. Erschließungskosten)   rd. 280,--  EUR/m² 

 

  - abgabenrechtlicher Zustand *)        enthalten 

 

Laut Schreiben der Stadtverwaltung Recklinghausen vom 

30.10.2024 werden für das zu bewertende Grundstück 

keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben. 

                  

   Flächenwert des unbebauten Grundstücks, 

   erschließungsbeitragsfrei       280,--  EUR/m² 

 

* = Ausgenommen hiervon bleiben Abgaben, die nach dem Kommunalabgabengesetz NW für die Her- 

stellung, Verbesserung und Erneuerung öffentlicher Einrichtungen anfallen können. 

 

 

Gemarkung Recklinghausen, Fläche x

Flur 358, Flurstück 387 m²

Vorderland 409 x = 114.520,-- EUR

Bodenwert = 114.520,-- EUR

Bodenwert

EUR / m²

280,00
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7.2  W e r t   d e r    b a u l i c h e n   A n l a g e n        

7.2.1  H e r s t e l l u n g s k o s t e n                § 36 ImmoWertV 

 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten je 

Flächen-, Raum- oder sonstiger Bezugseinheit (Normalherstellungskosten) mit der An-

zahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu vervielfachen. 

Grundlage der Bemessung des Herstellungswertes der baulichen Anlagen sind die An-

sätze für die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010). 

 

Normalherstellungskosten sind die Kosten, die marktüblich für die Neuerrichtung ei-

ner entsprechenden baulichen Anlage aufzuwenden wären. Mit diesen Kosten nicht 

erfasste einzelne Bauteile, Einrichtungen oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- 

oder Abschläge zu berücksichtigen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

entspricht. Der Ansatz der Normalherstellungskosten berücksichtigt die vorgefun-

dene Bauausführung und die Bauausstattung sowie die Baunebenkosten.  

 
 

Bewertungsansatz: 

 

Bei der weiteren Wertermittlung wird die Wertminderung in Bezug auf die unter 

Punkt 4.4 des Gutachtens genannten Bauschäden / Baumängel und den Reparaturstau 

getrennt in Abzug gebracht. 

 

Auf die Hinweise auf Seite 2 des Gutachtens wird ausdrücklich Bezug genommen. 

 
 
 

Baujahr

Normalherstellungskosten NHK 2010:

je qm Brutto - Grundfläche (BGF)

80 Jahre

Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag:

Baupreisindex - 100,00

Baupreisindex - 187,20

Herstellungskosten zum Stichtag,

den 22.04.2025 680,-- EUR x 187,20% = 1.273,-- EUR

Normalherstellungskosten einschl. Baunebenkosten,

zum Stichtag, den = 1.273,-- EUR

2010

22.04.2025

in Anlehnung an Typ 2.12 SW-RL

1977

Gesamtnutzungsdauer:

680,-- EUR

22.04.2025

Typ 2.12: Einfamiliendoppelhaushälfte, unterkellert, zweigeschossig, nicht ausgebautes Dachgeschoss

Einfamiliendoppelhaushälfte
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AGVGA - NRW ANLAGE 7

Orientierungswerte für in der BGF nicht erfasste Bauteile

Kellertreppe 

(einschl. Tür, Geländer, Handlauf)

6.000,00 EUR / Stück

hier: 1 Stck. x = 6.000,00 EUR

Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag:

Baupreisindex - 100,00

Baupreisindex - 187,20

Herstellungskosten zum Stichtag, den

22.04.2025 x 187,20% = 11.232,00 EUR

6.000,00

2010

22.04.2025

6.000,-- EUR  

 

 

Fertigteilgarage

fiktives Baujahr:

Normalherstellungskosten NHK 2010:

je qm Brutto - Grundfläche (BGF)

60 Jahre

Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag:

Baupreisindex - 100,00

Baupreisindex - 187,20

Herstellungskosten zum Stichtag,

den 22.04.2025 245,-- EUR x 187,20% = 459,-- EUR

Normalherstellungskosten einschl. Baunebenkosten,

zum Stichtag, den = 459,-- EUR22.04.2025

in Anlehnung an Typ  14.1 SW-RL

1997

245,-- EUR

Gesamtnutzungsdauer:

2010

22.04.2025

 

 

 

7.2.2  A l t e r s w e r t m i n d e r u n g              § 38 ImmoWertV 
 

Der auf Basis der oben genannten Grundsätze ermittelte Normalherstellungswert der 

baulichen Anlage entspricht dem Substanzwert einer neuen, am Wertermittlungs-

stichtag in Benutzung genommenen baulichen Anlage. Da jede bauliche Anlage durch 

Alterung und Abnutzung einem Wertverzehr unterliegt, muss infolge des Alters auf 

den Normalherstellungswert eine Wertminderung vorgenommen werden.  

 

Die Alterswertminderung ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Restnut-

zungsdauer (§ 4 (3) ImmoWertV) zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen zu 

ermitteln. Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige Wertminderung zugrunde zu le-

gen. 

 

Die Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirt-

schaftliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen.      



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 35 von 53 

Geschäftszeichen: AG Recklinghausen, 022 K 053 / 24 

Gutachten-Nr.: W 3889-10-2024 

Grundstück bebaut mit einer Einfamiliendoppelhaushälfte rechts 

und einer Garage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen 

 

 

 

Stichtag: 22.04.2025

BGF: 333 qm Einfamiliendoppelhaushälfte

Heinrich-Pardon-Straße 13

45665 Recklinghausen

333  qm BGF x 1.273,-- EUR = 423.909,-- EUR

gesondert zu berücksichtigende Bauteile:

Kelleraußeneingang = 11.232,-- EUR

Herstellungskosten gesamt 435.141,-- EUR

Alterswertminderung

(§ 38 ImmoWertV)

lineare Alterswertminderung

32 Jahre Restnutzungsdauer *)

60 % von 435.141,-- EUR = -261.085,-- EUR

*) Ermittlung der Restnutzungsdauer siehe Punkt 7.3

altersgeminderte Gebäudeherstellungskosten 174.056,-- EUR

Hausanschlüsse: = 8.500,-- EUR

Außenanlagen incl. Terrasse und Einfriedung

pauschal 5%  von = 8.703,-- EUR

Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen = 191.259,-- EUR

Gebäudesachwert Einfamiliendoppelhaushälfte = 191.259,-- EUR

Einfamiliendoppelhaushälfte

174.056,-- EUR
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Stichtag: 22.04.2025

BGF: 17 qm Fertigteilgarage

Heinrich-Pardon-Straße 13

45665 Recklinghausen

17  qm BGF x 459,-- EUR = 7.803,-- EUR

Herstellungskosten gesamt 7.803,-- EUR

Alterswertminderung

(§ 38 ImmoWertV)

lineare Alterswertminderung

32 Jahre Restnutzungsdauer *)

47 % von 7.803,-- EUR = -3.667,-- EUR

*) Ermittlung der Restnutzungsdauer siehe Punkt 7.3

altersgeminderte Gebäudeherstellungskosten 4.136,-- EUR

Hausanschlüsse: = siehe oben

Außenanlagen = siehe oben

Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen = 4.136,-- EUR

Gebäudesachwert Fertigteilgarage = 4.136,-- EUR

Fertigteilgarage

 

 

 

 

Wertzusammenstellung:

Gebäudesachwert = 191.259,-- EUR

Gebäudesachwert = 4.136,-- EUR

Gebäudesachwert = 195.395,-- EUR

= 114.520,-- EUR

= 309.915,-- EUR

Ermittlung des marktangepassten Sachwertes

(Marktanpassung nach § 8 Abs. 2 ImmoWertV)

Einfamiliendoppelhaushälfte

vorläufiger Sachwert 

Bodenwert 

- siehe dazu Punkt 7.1 des Gutachtens

Fertigteilgarage

gesamt

  

Zu den Sachwertfaktoren wird im Grundstücksmarktbericht der Stadt 

Recklinghausen 2025 wie folgt ausgeführt: 

 

Der Verkehrswert von bebauten Grundstücken, die nicht unter Rendi-

tegesichtspunkten gehandelt werden, wird in der Regel auf der Grund-

lage des Sachwertverfahrens ermittelt. Da das Sachwertverfahren auf 

Grund der regionalen Einflüsse auf die Preisgestaltung (z. B. Angebot 

/ Nachfrage, Baupreisniveau) in der Regel nicht unmittelbar zum Ver-

kehrswert führt, ist der nach §§ 35 bis 39 ImmoWertV ermittelte 
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vorläufige Sachwert an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem ört-

lichen Grundstücksmarkt anzupassen. Nach § 193 Absatz 5 Satz 2 Nr. 

2 BauGB haben die Gutachterausschüsse die Aufgabe Faktoren zur An-

passung der Sachwerte an die jeweilige Lage auf dem Grundstücks-

markt (Sachwertfaktoren), insbesondere für Ein- und Zweifamilienhäu-

ser, zu ermitteln. Die Marktanpassung ist in der Regel durch Multiplika-

tion des vorläufigen Sachwertes mit dem zutreffenden Sachwertfak-

tor vorzunehmen. Bei dem so ermittelten marktangepassten vorläufi-

gen Sachwert sind noch ggf. besondere objektspezifische Grund-

stücksmerkmale (z. B. Bauschäden) sachverständig durch Zu- und Ab-

schläge zu berücksichtigen. 

Die Auswertung entsprechender Kauffälle durch die Geschäftsstelle 

des Gutachterausschusses der Stadt Recklinghausen erfolgt auf der 

Grundlage der Handlungsempfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der 

Vorsitzenden der Gutachterausschüsse in NRW (AGVGA.NRW) zu den 

Änderungen durch die ImmoWertV 2021.  

 

Die wesentlichen Modellparameter der Handlungsempfehlungen sind 

nachfolgend zusammengestellt: 

Kaufpreis  bereinigter, auf ein schadenfreies Objekt normierter 
Kaufpreis 
Der bereinigte Kaufpreis enthält auch Garagen, wei-
tere Nebengebäude sind in der Regel nicht enthalten. 

Herstellungskosten   NHK 2010 (Anlage 4 ImmoWertV) 
Regionalfaktor    1,00 
Korrekturfaktor   1,05 für Zweifamilienhäuser 
Gebäudestandard   nach Standardmerkmalen und Standardstufen gem. 

Anlage 4 ImmoWertV 
Baunebenkosten   in den NHK 2010 enthalten 
Bezugsmaßstab   Bruttogrundfläche (BGF) 
Drempel, Spitzboden  Berücksichtigung entsprechend den  Handlungs-

empfehlungen der AGVGA.NRW 
Besonders zu  
erfassende Bauteile  Werthaltige, in der BGF nicht erfasste Bauteile, wie z. 

B. 
Dachgauben, Balkone, Vordächer und Kelleraus-
gangstreppen sind gesondert nach Punkt 5.4 der Hand-
lungsempfehlungen der AGVGA.NRW oder nach Litera-
turangaben bzw. Erfahrungswerten in Ansatz zu brin-
gen. Erheblich vom Üblichen abweichende Bauteile wie 
z. B. Photovoltaikanlagen, Wintergärten sind ggf. als 
besondere objektspezifische Grundstück-merkmale 
(boG) zu bewerten. 

Baupreisindex    Preisindex des Statistischen Bundesamtes 
Baujahr   ursprüngliches Baujahr (Jahr der Bezugsfertigkeit) 
Gesamtnutzungsdauer   80 Jahre 
Restnutzungsdauer   Differenz Gesamtnutzungsdauer – Alter, 

bei Modernisierungen: Verlängerung entsprechend An-
lage 2 ImmoWertV, 
>= 20 Jahre, keine Neubauten 

Alterswertminderung   linear 
Außenanlagen   Der Wertansatz für bauliche Außenanlagen und sons-

tige Anlagen (einschließlich Hausanschlüsse) erfolgt als 
Zeitwert bis maximal 14.000 EUR. Erheblich vom Übli-
chen abweichende Bauteile sind ggf. als besondere ob-
jektspezifische Grundstücksmerkmale (boG) zu bewer-
ten. 

Bodenwert   Berechnung aus Bodenrichtwerten (Abweichun-
gen vom Richtwertgrundstück sind zu berücksich-
tigen.) 
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Die Verwendung der abgeleiteten Sachwertfaktoren setzt eine modell-

konforme Sachwertermittlung voraus. 

 

Bei der Ableitung der Sachwertfaktoren werden die auf ein schaden-

freies Objekt normierten Kaufpreise den vorläufigen Sachwerten ge-

genübergestellt. 

Sachwertfaktor = Kaufpreis / vorläufiger Sachwert 

Kaufpreise, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse be-

einflusst worden sind sowie Kauffälle mit fehlenden bzw. unvollständi-

gen Angaben zum Zustand und Ausstattung des Kaufobjektes wurden 

vorab ausgesondert. Gleiches gilt für Altbauten mit einer Restnut-

zungsdauer < 20 Jahre und sanierungsbedürftige Objekte bzw. Objekte 

mit größeren Bauschäden (Ansatz bei der Kauffallauswertung > 35.000 

EUR). Für die Ermittlung der Sachwertfaktoren standen letztendlich 93 

geeignete Kauffälle von Ein- und Zweifamilienhäusern aus den Jahren 

2023 und 2024 zur Verfügung. 

Im Rahmen der Auswertung wurde die Abhängigkeit zwischen den 

Sachwertfaktoren und den vorläufigen Sachwerten untersucht. Die 

Auswertung wurde getrennt für die Gebäudearten freistehende Häu-

ser, Doppelhaushälften / Reihenendhäuser und Reihenmittelhäuser 

durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Auswertung sind nachfolgend in Tabellenform und 

als Diagramme dargestellt. In den Diagrammen sind die aus den einzel-

nen Kaufpreisen ermittelten Sachwertfaktoren in Abhängigkeit von 

den jeweiligen vorläufigen Sachwerten als Streudiagramme abgebil-

det. 

Für alle drei Gebäudearten hat die Auswertung ergeben, dass ein gesi-

cherter mathematischer Zusammenhang zwischen den Sachwertfak-

toren und den vorläufigen Sachwerten nicht nachweisbar ist. Die Sach-

wertfaktoren für alle Gebäudearten werden deshalb als Mittelwerte 

angegeben. 

 

 

 

 

 

   

Hier zu bewertendes Objekt:                                       309.915,--       124              32              290          409        
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Für Doppelhaushälften und Reihenendhäuser in Recklinghausen wurde ein mittlerer Sachwertfaktor 

in Höhe von 1,14 ermittelt. Unter Berücksichtigung der dargestellten Beschaffenheit des Objektes, 

der deutlich geringeren Restnutzungsdauer im Vergleich zu den ausgewerteten Fällen, der Grund-

stücksausrichtung nach Osten und der Lage des Objektes wird in diesem Fall auch unter Berücksich-

tigung der zum Stichtag vorherrschenden Marktlage und des oben dargestellten Streudiagramms 

sachverständig der Ansatz eines Sachwertfaktors in Höhe von 1,10 und damit ein Zuschlag von 10 

% als angemessen erachtet. 

 

 

= 309.915,-- EUR

Ermittlung des marktangepassten Sachwertes

(Marktanpassung nach § 8 Abs. 2 ImmoWertV)

hier: 10,0% von 309.915,-- EUR = 30.992,-- EUR

= 340.907,-- EUR

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer

Grundstücksmerkmale

(§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

- Bauschäden / Bau- und Funktionsmängel / Reparaturstau = -8.500,-- EUR

- wirtschaftliche Überalterung =

- überdurchschnittlicher Erhaltungszustand =

=

  hier: 6,0% von 340.907,-- EUR = 20.454,-- EUR

Sachwert = 352.861,-- EUR

Sachwert rd. 353.000,-- EUR

- von marktüblichen Erträgen erheblich abweichende Erträge

Einfamiliendoppelhaushälfte mit Fertigteilgarage

vorläufiger Sachwert 

vorläufiger marktangepasster Sachwert 

  siehe Punkt 4.4 des Gutachtens 

- Zuschlag infolge der Nutzungsmöglichkeit des Dachgeschosses 

  gemäß Bewertungsansatz als Abstellfläche

  



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 40 von 53 

Geschäftszeichen: AG Recklinghausen, 022 K 053 / 24 

Gutachten-Nr.: W 3889-10-2024 

Grundstück bebaut mit einer Einfamiliendoppelhaushälfte rechts 

und einer Garage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen 

 

 

7.3  W i r t s c h a f t l i c h e   R e s t n u t z u n g s d a u e r         § 4 (3) ImmoWertV 

 

Die übliche Restnutzungsdauer von baulichen Anlagen gibt ausgehend vom Werter-

mittlungsstichtag eine Anzahl von Jahren an, in welchen die baulichen Anlagen unter 

Berücksichtigung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirt-

schaftung wirtschaftlich und technisch genutzt werden können.  

 

Im Regelfall ist bei einer durchschnittlichen Unterhaltung und Instandhaltung bauli-

cher Anlagen die technische Restnutzungsdauer höher anzusetzen als die wirtschaft-

liche Restnutzungsdauer, da diese durch ständig wechselnde wirtschaftliche Anfor-

derungen geprägt wird. Es ist daher sachgerecht, die wirtschaftliche Restnutzungs-

dauer am Wertermittlungsstichtag unter Berücksichtigung des Alters der baulichen 

Anlagen, des Unterhaltungszustandes und im Besonderen der wirtschaftlichen Ver-

wendungsfähigkeit der baulichen Anlagen zu schätzen. Dabei ist nicht schematisch 

vorzugehen, da bauliche Anlagen einerseits gerade nicht stets ordnungsgemäß in-

standgehalten werden und dementgegen andererseits auch über die Instandhaltung 

hinaus sogar modernisiert und den wirtschaftlichen Erfordernissen angepasst wer-

den können. Daher kann sich die Restnutzungsdauer / Gesamtnutzungsdauer durch 

eine vernachlässigte Instandhaltung und dem damit einhergehenden Substanzverfall 

der baulichen Anlagen verringern oder dementgegen durch Modernisierungsmaß-

nahmen, die über das Maß einer durchschnittlichen Instandhaltung hinausgehen, ver-

längern. 

 

Bei der hier zu bewertenden Einfamiliendoppelhaushälfte wird in Anlehnung an die 

Orientierungswerte für übliche Gesamtnutzungsdauern bei ordnungsgemäßer In-

standhaltung gemäß Anlage 1 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 der ImmoWertV eine übliche 

wirtschaftliche Nutzungsdauer für Objekte dieser Art von 80 Jahren in Ansatz ge-

bracht. Für die Fertigteilgarage wird eine übliche Nutzungsdauer von 60 Jahren in 

Ansatz gebracht. Hier wird das Baujahr aufgrund der Inaugenscheinnahme des Objek-

tes fiktiv auf das Jahr 1997 festgesetzt. 

 

 Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer errechnet sich unter Berücksichtigung der fik-

tiven Baujahre und der Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. 

 

  Einzeldaten und Berechnung der Mittelwerte 

 

Für ein Grundstück, das mit baulichen Anlagen verschiedener Baujahre und/oder un-

terschiedlichen Gesamtnutzungsdauern bebaut ist, sind in der folgenden Tabelle ge-

wichtete (fiktive) Mittelwerte für die Gesamtbebauung ermittelt. 

 

Das mittlere Alter und die mittlere Restnutzungsdauer (RND): 

 

Das mittlere Alter und die mittlere Restnutzungsdauer sind im Verhältnis der zugehö-

rigen Herstellungskosten der baulichen Anlagen zu den Gesamtherstellungs-kosten 

gewichtet. Aus der Summe der Anteilswerte ergeben sich die gesuchten Mittelwerte 

für die Gesamtbebauung. 
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Das mittlere Baujahr ergibt sich aus Stichjahr abzüglich des mittleren Alters. 

 

Die mittlere Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Addition des mittleren 

Alters und der mittleren Restnutzungsdauer. 

 

  

Herstellungs-

Gebäude kosten Baujahr Alter GND RND

EUR

Einfamilien-

doppelhaushälfte 435.141,-- EUR 1977 48 80 32

98,24 %

fiktiv

Garage 7.803,-- EUR 1997 28 60 32

1,76 %

Herstell.- mittl. mittl. mittl. mittl.

Kosten Baujahr Alter GND RND

442.944,-- EUR 1977 48 80 32

 - mittleres Baujahr : 1977

 - mittleres Alter : 48 Jahre

 - mittlere Gesamtnutzungsdauer : 80 Jahre

 - mittlere Restnutzungsdauer : 32 Jahre
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8.  E R T R A G S W E R T                     §§ 27 – 34 ImmoWertV 

                    i.V.m. § 8 (3) ImmoWertV 

 

Beim Ertragswert eines Grundstücks sind der Ertrag der baulichen Anlagen und der 

Bodenwert getrennt voneinander zu ermitteln. Bei der Ermittlung des Ertragswerts 

der baulichen Anlagen ist von deren nachhaltig erzielbaren jährlichen Reinerträgen, 

das heißt von den Roherträgen unter Abzug der Bewirtschaftungskosten (Verwal-

tungskosten, nicht umlagefähige Betriebskosten, Mietausfallwagnis, Instandhaltungs-

kosten) auszugehen. Ferner ist die Abschreibung
1
 zu berücksichtigen, welche im Ver-

vielfältiger *) enthalten ist. Der ermittelte Reinertrag ist um den Bodenwertverzin-

sungsbetrag zu mindern und unter Berücksichtigung des Liegenschaftszinssatzes zu 

kapitalisieren. Aus dem so ermittelten Ertragswert der baulichen Anlagen, abzüglich 

eventueller Kosten für Baumängel, Bauschäden, etc. zuzüglich des Bodenwertes des 

Grundstücks, ergibt sich der Ertragswert. 

 

*)  Vervielfältiger: Gemäß § 34 ImmoWertV, unter Berücksichtigung von Restnutzungsdauer und Liegen-

schaftszinssatz zur Kapitalisierung des Reinertrages der baulichen Anlagen. 

 

 

8.1  B o d e n w e r t                    § 40 ImmoWertV 

 

Der Bodenwert wurde unter Punkt 7.1 ermittelt 

 

 

8.2  E r t r a g s w e r t   d e r    b a u l i c h e n    A n l a g e n            § 31 ImmoWertV 

 

Der Mietbegriff wird wie folgt definiert: 

 

„Die hier festzustellende Miete wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, 

auf den sich die Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter 

Berücksichtigung der Marktverhältnisse, der rechtlichen Gegebenheiten und tatsäch-

lichen Eigenschaften (Art, Größe, Ausstattung), der sonstigen Beschaffenheit und der 

Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhält-

nisse zu erzielen wäre.“ 

  

 
1   Hinweis: Der Jahresreinertrag ergibt sich aus Zinsen für das angelegte Kapital und dem Wertverzehr des Kapitals. Der 

Wertverzehr wird als Abschreibung bezeichnet. Da es sich beim Ertragswertverfahren um eine finanzwirt-
schaftliche Betrachtung handelt und der Gebäudewert einer Finanzanlage gleichgesetzt wird, könnten statt 
des Begriffs „Abschreibung“ auch die Begriffe Tilgung und Amortisation des Gebäudewertes verwendet wer-
den. 
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R o h e r t r a g                     § 31 ImmoWertV 

 

Grundlage: ortsüblich marktüblich erzielbare Miete 

 

Wohnflächen: 

  

Laut Mietspiegel der Stadt Recklinghausen für nicht preisgebundenen Wohnraum 

mit Stand 01.01.2024: 
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tatsächlich gezahlte Kaltmiete:  

 

Mieterliste Fläche Miete

Objekt Lage Art der Wohnfläche Nutzfläche tatsächl. Miete tatsächl. Miete 

Nutzung lt. Angabe lt. Anlage ohne NeKo ohne NeKo

m² m² EUR / monatl. EUR / m² monatl.

Wohnen 124 37
Doppelhaus-

hälfte

KG / EG 

/ OG / 

DG

keine Angaben / Leerstand

Garage keine Angaben / Leerstand

 

 

 

Bewertungsansatz: 

 

Bei der weiteren Wertermittlung wird die Wertminderung in Bezug auf die unter 

Punkt 4.4 des Gutachtens genannten Bauschäden / Baumängel und den Reparaturstau 

getrennt in Abzug gebracht. 

 

Auf die Hinweise auf Seite 2 des Gutachtens wird ausdrücklich Bezug genommen. 

 

 

angenommene marktüblich erzielbare Miete:        § 31 (2) ImmoWertV 

 

Infolge der dargestellten Beschaffenheit und Ausstattung des Objektes sowie der 

Größe und des Zuschnitts der Einheit wird von einer Basismiete im oberen Bereich 

des Mietspiegels in Höhe von rd. 6,85 EUR/m² monatlich ausgegangen. 

 

Da es sich bei dem zu bewertenden Objekt um eine Einfamiliendoppelhaushälfte mit 

Kellergeschoss- und Gartennutzung handelt, ist auf den oben genannten Wert ein Zu-

schlag in Ansatz zu bringen.  

 

Infolge der Ausrichtung des Grundstücks nach Osten und der Beschaffenheit des Ob-

jektes wird es hier als angemessen erachtet einen Zuschlag in Höhe von 10 % in Ansatz 

zu bringen, so dass sich die monatliche Miete auf rd. 7,55 EUR / m² erhöht. 

 

Abschließend wird es als angemessen erachtet, das Alter des Mietspiegels auf Grund-

lage der Mietpreisentwicklung in Recklinghausen mit einem Zuschlag in Höhe von      

4,2 % zu berücksichtigen, die Miete erhöht sich danach auf rd. 7,90 EUR / m².  

 

 

Die gemäß Bewertungsansatz angenommene Nutzungsmöglichkeit des Dachgeschos-

ses als Abstellfläche wird separat unter den besonderen objektspezifischen Grund-

stücksmerkmalen berücksichtigt. 

 

 

Für die Fertigteilgarage wird unter Berücksichtigung ortüblicher Gegebenheiten eine 

monatliche Miete in Höhe von 50,-- EUR als angemessen in Ansatz gebracht. 

  



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 45 von 53 

Geschäftszeichen: AG Recklinghausen, 022 K 053 / 24 

Gutachten-Nr.: W 3889-10-2024 

Grundstück bebaut mit einer Einfamiliendoppelhaushälfte rechts 

und einer Garage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen 

 

8.2.1   m a r k t ü b l i c h e    B e w i r t s c h a f t u n g s k o s t e n           § 32 ImmoWertV 

 

Verwaltungskosten 

 

Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Verwaltung eines Grundstücks bzw. des zu 

bewertenden Objektes erforderlichen Arbeitsleistungen und Einrichtungen sowie die 

Kosten der Aufsicht. Zu den Verwaltungskosten zählen auch die Kosten für die gesetz-

lich erforderlichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses. 

 

Die Verwaltungskosten für ein Objekt werden in der Regel nach den örtlichen Verhält-

nissen mit 2 % bis 5 % seines Rohertrages in Ansatz gebracht. Sie stehen in direkter 

Abhängigkeit zur Nutzung und Kleinteilung eines Objektes. Das Alter einer baulichen 

Anlage und die Einwohnerzahl des Gebiets, in welchem sie sich befindet, spielen nur 

eine untergeordnete Rolle. Danach ergibt sich, dass z. B. bei Einfamilienhäusern mit 

nur einem Mieter, bei reiner Wohnnutzung und entsprechend geringerem Verschleiß, 

die Höhe der Verwaltungskosten eher im unteren Bereich bei rd.  2 % des Rohertrages 

liegt. Bei reinen Geschäftsgrundstücken mit kleinteiliger Vermietung und höherem 

Verschleiß liegen die Verwaltungskosten dagegen bei rd. 3 % bis 5 % des Rohertrages. 

Bei Objekten mit einer gewerblichen Nutzung spielt auch die Einwohnerzahl des Be-

legenheitsgebietes eine größere Rolle. Die Verwaltungskosten können sich bei Ge-

meinden mit > 50.000 Einwohner um rund 2 % des Rohertrages erhöhen.  

 

Die Verwaltungskosten werden für die Einfamiliendoppelhaushälfte unter Berücksich-

tigung der Anlage 3 zu § 12 Absatz 5 Satz 2 der ImmoWertV in Höhe von pauschal     

359,-- EUR jährlich und für die Garage in Höhe von 47,-- EUR jährlich in Ansatz gebracht. 

 

 

Instandhaltungskosten: 

 

Instandhaltungskosten sind die Kosten, die während der Nutzungsdauer eines Objek-

tes, insbesondere während der Nutzungsdauer von baulichen Anlagen, zur Erhaltung 

des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch 

Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung, etc. entstehenden baulichen oder 

sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. 

 

Je einfacher und weniger aufwendig die Ausstattung eines Gebäudes ist, desto gerin-

ger sind auch die Instandhaltungskosten. Eine starke Abhängigkeit besteht ebenfalls 

zum Alter des Objektes. Je älter das Objekt ist, desto größere Instandhaltungsmaßnah-

men sind erforderlich und desto höher sind auch die Instandhaltungskosten in Ansatz 

zu bringen. 

 

Als Beispiel werden bei Einfamilienhäusern mit sehr aufwendiger Ausstattung und ho-

hem Alter sehr hohe Instandhaltungskosten zu erwarten sein, wohingegen bei Ge-

schäftsgrundstücken mit einfacher Ausstattung und jüngeren Baujahrs geringere Kos-

ten zu erwarten sein werden.  



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 46 von 53 

Geschäftszeichen: AG Recklinghausen, 022 K 053 / 24 

Gutachten-Nr.: W 3889-10-2024 

Grundstück bebaut mit einer Einfamiliendoppelhaushälfte rechts 

und einer Garage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen 

 

 

Die Instandhaltungskosten werden gemäß Anlage 3 zu § 12 Absatz 5 Satz 2 ImmoWertV 

in Ansatz gebracht, da diese die Grundlage bei der Ermittlung der im Marktbericht 

ausgewiesenen Liegenschaftszinssätze bilden. Für das hier in Rede stehende Wohn-

haus werden Instandhaltungskosten in Höhe von 14,00 EUR / m² jährlich und für die 

Garage Höhe von 106,-- EUR jährlich angenommen. 

 

 

Mietausfallwagnis: 

 

Das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko von Ertragsminderungen, die durch unein-

bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder  

vorübergehendem, fluktuaturbedingtem Leerstand von Flächen entstehen, die zur 

Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind. Es umfasst auch 

das Risiko uneinbringlicher Kosten einer Rechtsverfolgung von Ansprüchen auf Zah-

lung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung etc.. 

 

Für das Mietausfallwagnis ist in der Regel die Solvenz der Mieter von übergeordneter 

Bedeutung. Ferner müssen die sonstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die 

Größe und auch die Lage des Objektes Berücksichtigung finden. Die Prozentzahlen 

bewegen sich je nach Nutzung und Lage in der Regel zwischen 2 % – 4 % des Roher-

trages. Ausnahmsweise können sich bei Gewerbegrundstücken infolge eines z.B. ak-

tuell bestehenden Angebotsüberhangs einhergehend mit einer schlechten Gewerbe-

lage Werte von bis zu 8 % ergeben. Daraus ergibt sich, dass bei Gewerbeobjekten eher 

Werte im oberen Bereich der Spanne in Ansatz zu bringen sind, wohingegen bei Miet-

wohngrundstücken das Mietausfallwagnis in der Regel spürbar geringer ist und sich 

die Werte im unteren Bereich der Spanne bewegen. 

 

Bei der hier zu bewertenden Einfamiliendoppelhaushälfte wird sich das Mietausfall-

wagnis unter Berücksichtigung der Größe, der Lage und der dargestellten Ausstat-

tung auf Grundlage des Bewertungsansatzes im unteren Bereich der oben genannten 

Spanne bewegen. Das Mietausfallwagnis wird entsprechend mit 2 % des Rohertrages 

als zutreffend angenommen. Auch für die Garage wird das Mietausfallwagnis in Höhe 

von 2 % des Rohertrages als angemessen in Ansatz gebracht. 

 

 

 

Betriebskosten: 

 

Die Betriebskosten werden auf den Mieter umgelegt. Sofern eine Restsumme der Be-

triebskosten nicht umlegbar ist, wird diese vom Eigentümer getragen, sie beläuft sich 

erfahrungsgemäß auf ca. 1 % der Roherträge.  
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8.2.2  L i e g e n s c h a f t s z i n s s a t z                    § 21 (2) ImmoWertV 

 

Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaf-

ten im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. In der Auswahl des Liegenschaftszins-

satzes (Rentierlichkeit) soll sich generell die am Wertermittlungsstichtag bestehende 

Lage auf dem Grundstücksmarkt niederschlagen. 

 

Vom zuständigen Gutachterausschuss werden folgende Liegenschaftszinssätze für 

Objekte mit vergleichbaren Nutzungen ermittelt und empfohlen: 

 

• Ein- und Zweifamilienwohnhäuser Liegenschaftszinssatz           1,0 % - 3,0 % 

 

Die Höhe des Liegenschaftszinssatzes steht in direktem Zusammenhang mit dem Ri-

siko der Investition. Je schlechter die Rentierlichkeit eines Objektes, desto höher ist 

der Liegenschaftszinssatz anzusetzen. 

 

Folgende Faktoren sind unter anderem maßgebend für die Risikoeinstufung: 

 

• Marktsituation, Angebot / Nachfrage 

• Grundstückslage 

• Grundstücksausnutzung 

• Grundstücksnutzung 

• Ertragsentwicklung 

• Gebäudestruktur 

 

So ist zum Beispiel der Liegenschaftszinssatz um 0,5 – 1,0 Prozentpunkte zu vermin-

dern, wenn die Lage des Objektes besonders gut ist und seine Nutzung ein besonders 

geringes wirtschaftliches Risiko aufweist, wie zum Beispiel in den folgenden Fällen: 

 

• Gute Lage (ruhige Grünlage, unverbaubare Lage,  

Nähe zum Zentrum, gute Geschäftslage) 

• Gute Anbindung 

• Entwicklungspotential 

• nachhaltiger, risikofreier Ertrag 

 

Unter Berücksichtigung der Lage, der Größe und der dargestellten Beschaffenheit der 

Einfamiliendoppelhaushälfte wird der Liegenschaftszinssatz in Höhe von 1,25 % als 

angemessen erachtet. 
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Wfl.: Wohnfläche

Herinich-Pardon-Str. 13 Wfl. Miete Mon. = € / jährlich

45665 Recklinghausen € / m
2
 / monatl.

Doppelhaushälfte rd. 124 m
2 

x 7,90 EUR x 12 = 11.755,-- EUR

Gesamtfläche m²

Jahresbruttomiete gesamt / Rohertrag = 11.755,-- EUR

abzüglich Bewirtschaftungskosten: 

Verwaltungskosten pauschal ./. 359,-- EUR

Mietausfallwagnis 2,0% ./. 235,-- EUR

Instandhaltungskosten 14,00 € /m² ./. 1.736,-- EUR

Betriebskosten / nicht umlagefähig 1,0% ./. 118,-- EUR

Jahresreinertrag = 9.307,-- EUR

Herinich-Pardon-Str. 13 Stck. Miete Mon. = € / jährlich

45665 Recklinghausen € / m
2
 / monatl.

Garage 1 St. x 50,00 EUR x 12 = 600,-- EUR

Jahresbruttomiete gesamt / Rohertrag = 600,-- EUR

abzüglich Bewirtschaftungskosten: 

Verwaltungskosten pauschal ./. 47,-- EUR

Mietausfallwagnis 2,0% ./. 12,-- EUR

Instandhaltungskosten ./. 106,-- EUR

Betriebskosten / nicht umlagefähig 1,0% ./. 6,-- EUR

Jahresreinertrag = 429,-- EUR

Jahresrohertrag gesamt = 12.355,-- EUR

Jahresreinertrag gesamt = 9.736,-- EUR

Reinertrag

Jahresreinertrag = 9.736,-- EUR

Verzinsung des Bodens 1,25 % von 114.520,-- EUR ./. 1.432,-- EUR

Reinertrag der baulichen Anlage = 8.304,-- EUR

Gebäudereinertrag : 8.304,-- EUR

mittlere Restnutzungsdauer Pkt. 7.3 : 32 Jahre

marktangemessener Liegenschaftszins : 1,25 % q = 1,0125

Kapitalisierungsfaktor (KF) : 26,24 q = 1 + Liegenschaftsz./100

KF = q
n
 - 1 / q

n
 x (q-1)

x Kapitalisierungsfaktor = EUR

8.304,-- EUR x 26,24 = 217.897,-- EUR

Ertragswert der baulichen Anlage = 217.897,-- EUR

124,00

20,83

%

Reinertrag der baul. Anlage

§ 31 ImmoWertV

§ 32 ImmoWertV

§ 31 ImmoWertV

§ 32 ImmoWertV

28,50

% pauschal
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Ertragswert der baulichen Anlage 217.897,-- EUR

Bodenwert 114.520,-- EUR

siehe dazu Punkt 7.1 des Gutachtens

vorläufiger Ertragswert 332.417,-- EUR

Marktanpassung zur Lage auf dem Grundstücksmarkt

§ 8 Abs. 2 ImmoWertV

hier: bereits durch die Höhe des Liegenschaftszinssatzes

          angemessen erfasst

vorläufiger marktangepasster Ertragswert 332.417,-- EUR

Berücksichtigung objektspezifischer Grundstücksmerkmale

§ 8 Abs. 3 ImmoWertV

- Bauschäden / Baumängel / Reparaturstau -8.500,-- EUR

   siehe Punkt 4.4 des Gutachtens 

- wirtschaftliche Überalterung

- überdurchschnittlicher Erhaltungszustand

- von marktüblichen Erträgen erheblich abweichende Erträge

- Nutzungsgmöglichkeit Dachgeschoss als Abstellfläche

20.000,-- EUR

Ertragswert 343.917,-- EUR

E R T R A G S W E R T rd.
Doppelhaushälfte mit 

Fertigteilgarage
344.000,-- EUR

  gemäß Bewertungsansatz; bei Ansatz einer monatlichen Miete 

  von 3,-- EUR / m²
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9.  V E R G L E I C H S W E R T                  § 25 ImmoWertV 

 

 

9.1  V e r g l e i c h s v e r k a u f s p r e i s e 

 

Vergleichswerte von Grundstücken mit vergleichbaren Wertmerkmalen liegen dies-

seits nicht vor. 

 

Es wird jedoch zur Stützung des ermittelten Wertes der auf Grundlage des Immobili-

enrichtwertes und der folgenden Kriterien ermittelte Immobilienpreis betrachtet. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die angenommene Nutzfläche im Dachboden nicht 

mitberücksichtigt wurde. 
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Der so ermittelte Wert ist mit dem vorläufigen marktangepassten Sachwert, hier: 

340.907,-- EUR, ohne Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grund-

stücksmerkmale (hier: Bauschäden / Baumängel, Nutzungsmöglichkeit Dachgeschoss) 

ins Verhältnis zu setzen. 

 

Da bei dem oben ermittelten Vergleichswert die Fertigteilgarage keine Berücksichti-

gung gefunden hat, stützt der oben dargestellte Immobilienpreis nach sachverstän-

diger Einschätzung den hier ermittelten Sachwert. 

 

 

 

9.2  V e r g l e i c h s d a t e n 

 

924,-- EUR / m²

SACHWERT 2.846,-- EUR / m²

124,00 m² ERTRAGSWERT 2.774,-- EUR / m²

EUR / m²

2.847,-- EUR / m²

Werte je m² Nutzfläche

hier: bezogen auf rd.

Nutzfläche / Wohnfläche VERGLEICHSWERT

Bodenwert

Verkehrswert

Verkehrswert 353.000,-- EUR

Rohertragsfaktor ( Verkehrswert : Rohertrag ) 28,57
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W E R T Z U S A M M E N S T E L L U N G

7.1 114.520,-- EUR

7.2 S A C H W E R T

D E R   B A U L I C H E N    A N L A G E N    

309.915,-- EUR

M A R K T A N P A S S U N G

340.907,-- EUR

B E R Ü C K S I C H T I G U N G   O B J E K T -

S P E Z I F I S C H E R     M E R K M A L E

- Bauschäden / Baumängel

- Nutzungsmöglichkeit Dachgeschoss

S A C H W E R T

rd.

8.1

8.2 E R T R A G S W E R T   

D E R   B A U L I C H E N    A N L A G E N    

M A R K T A N P A S S U N G

B E R Ü C K S I C H T I G U N G   O B J E K T -

S P E Z I F I S C H E R     M E R K M A L E

- Bauschäden / Baumängel

E R T R A G S W E R T   

rd.

343.917,-- EUR

344.000,-- EUR

195.395,-- EUR

V O R L Ä U F I G E R    M A R K T A N G E P A S S T E R    

S A C H W E R T    

V O R L Ä U F I G E R    S A C H W E R T     

-8.500,-- EUR

352.861,-- EUR

353.000,-- EUR

114.520,-- EUR

217.897,-- EUR

20.000,-- EUR- Nutzungsmöglichkeit Dachgeschoss

Doppelhaushälfte mit Fertigteilgarage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen

B O D E N W E R T 

30.992,-- EUR

-8.500,-- EUR

B O D E N W E R T    

20.454,-- EUR
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Grundstück bebaut mit einer Einfamiliendoppelhaushälfte rechts 

und einer Garage, 

Heinrich-Pardon-Straße 13, 45665 Recklinghausen 

 

 

10.  V E R K E H R S W E R T               § 194 BauGB 

    

"Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich 

die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Ge-

gebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 

Lage des Grundstücks oder sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rück-

sicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."    

 

Der Verkehrswert für das zu bewertende Grundstück ist ausgehend vom Sachwert zu 

ermitteln. Es handelt sich bei dem hier zu bewertenden Objekt um ein mit einer Ein-

familiendoppelhaushälfte und einer Fertigteilgarage bebautes Grundstück. Für das 

Objekt steht nicht die Erzielung von Rendite im Vordergrund. Der Ertragswert wurde 

hier daher nur hilfsweise und der auf Grundlage des Immobilienrichtwertes ermit-

telte Immobilienpreis wurde stützend betrachtet.  

 

 

  A u s g a n g s w e r t 
 

• festgestellt in Höhe des Sachwertes   353.000,-- EUR 

 

 

  V E R K E H R S W E R T     des unbelasteten Grundstücks 

      zum Stichtag,  

      den 22.04.2025  rd. 353.000,--  EUR 

 

 

 

Waltrop, den 23.07.2025 


